
ein. ü b e r  dieses R echtsm ittel m ußte an sich wieder der 
la -S tra fsen a t des Obersten Gerichts entscheiden. Weil 
ich von der eigentlichen Vorsitzenden dieses Senats, 
F ra u  Eiserm ann, bereits einmal in  der anderen Sache 
freigesprochen worden war, übernahm  der O berrichter 
Möbius den Vorsitz. V erhandelt w urde am  10. und
11. Ja n u a r 1956.
Weil ich möglicherweise bei einer A ufrechterhaltung 
des Vorwurfs eines Vergehens gegen § 187 StGB den 
W ahrheitsbeweis fü r  die m ir zu r L ast gelegten Be
hauptungen h ä tte  an tre ten  können, stü tz te  m an die 
A nklage je tz t plötzlich auf § 131 StGB — S taa tsver
leumdung. Meine in der H aft angeblich geäußerten  k r i
tischen Bem erkungen über einige R ichter des Bezirks
gerichts Potsdam  und über das gegen mich durch
geführte Kesseltreiben führten  nunm ehr zu einer Ver
urteilung von 2 Jah ren  Gefängnis.
Ich blieb noch bis zum 29. Ja n u a r 1956 in der H aft
ans ta lt des SSD Potsdam . Ich befand mich also vom
1. Septem ber 1954 bis 29. Ja n u a r 1956 ununterbrochen 
in SSD-Haft. Am 29. Ja n u a r 1956 w urde ich in die 
S tra fan sta lt B randenburg verlegt, wo ich dann ärztliche 
B etreuung erhielt. Am 2. A ugust 1956 w urde ich vor 
voller V erbüßung der gegen mich erkannten  S trafen  
aus der H aft entlassen und durfte  nach Hause zurück
kehren.

v. g. u. 
gez. U nterschrift
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Urteil des Obersten Gerichts
vom 11. Ja n u a r 1956 
— la  U st 282/55 —

Auf den P ro test w ird das U rteil des B ezirksgerichts 
Potsdam  vom 5. Dezember 1955 a b g e ä n d e r t .
Der A ngeklagte w ird wegen S taatsverleum dung — 
Vergehen gegen § 131 StGB — zu zwei Jah ren  Gefäng
nis verurteilt. Die U ntersuchungshaft w ird dem An
geklagten in vollem U m fang angerechnet.
Der A ngeklagte h a t die Kosten des gesam ten S tra f
verfahrens zu tragen.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Das B ezirksgericht h a t den A ngeklagten fre i
gesprochen.
Es h a t es nicht fü r erwiesen angesehen, daß sich der 
A ngeklagte im Sinne der A nklage schuldig gem acht 
hat. Die A ussagen des Zeugen Paeslack seien nicht 
glaubhaft. Paeslack habe selbst als Untersuchungs-, 
später als S trafgefangener eingesessen, habe in seiner 
S trafsache falsche, sich w idersprechende A ussagen ge
m acht und sei von dem P sychiater Dr. Anton als 
schw atzhaft und sprachlich enthem m t beurte ilt worden. 
Gegen dieses U rteil h a t der S taa tsanw alt des Bezirks 
Potsdam  P ro te st eingelegt. Zur Begründung w ird aus
geführt, das B ezirksgericht habe zu U nrecht die Be
kundungen des Zeugen Paeslack als unglaubhaft be
urteilt. Es habe dabei die A ussage des Zeugen Schnei
der und auch die des A ngeklagten völlig unberücksich
tig t gelassen. W enn auch der Zeuge Schneider die A us
sage des Paeslack n icht wörtlich bes tä tig t habe, so 
habe er doch sinngem äß das Gleiche bekundet. P aes
lack habe vor der Inhaftierung  keinen R ichter oder 
S taa tsanw alt gekannt. E r m üßte also von einem M it
häftling  inform iert worden sein. Schließlich habe der 
A ngeklagte selbst ausgesagt, daß er von einem „Son
derrich ter“ gesprochen habe. Daß der A ngeklagte d ar
in eine Auszeichnung des O berrichters W ohlgethan er

blickt und in diesem Sinne auch m it Paeslack d isku tiert 
habe, sei unglaubhaft. Dazu komme noch, daß Ober
rich ter W ohlgethan nie in W aldheim gewesen sei.
D er P ro test h a tte  Erfolg.
Das Oberste Gericht h a t in der nach § 289 Abs. 4 StPO 
durchgeführten Beweisaufnahm e festgestellt, daß  der 
F reispruch des A ngeklagten nicht gerech tfertig t ist. 
Die zur Person des A ngeklagten getroffenen F ests te l
lungen des B ezirksgerichts sind zutreffend und bedür
fen daher keiner w eiteren E rörterung.
Zur Sache selbst ist festgeste llt worden, daß der An
geklag te w ährend der U ntersuchungshaft in einer 
S trafsache vom 23. Dezember 1954 bis 21. F eb ruar 1955 
gegenüber M ithäftlingen dem okratische Justizorgane, 
insbesondere das B ezirksgericht und die S taa tsanw alt
schaft in Potsdam  und ihre M itarbeiter in verschiede
ner A rt und Weise verächtlich gem acht hat. So ha t 
er sich in V erbindung m it einer ausführlichen Schil
derung der S tru k tu r und der personellen Besetzung des 
Bezirksgerichts Potsdam  und der S taa tsanw altschaft 
geäußert, daß die heutigen R ichter auf Grund ihrer 
kurzen nichtakadem ischen Ausbildung Fehler in der 
R echtsprechung machen, die prozessualen V orschriften 
n icht beachten und vor allem zu hohe S trafen  aus
sprechen. In  diesem Zusam m enhang erzählte er, ein 
R ichter eines Potsdam er Gerichts sei wegen U nfähig
keit entlassen worden und habe ein „Versorgungspöst- 
chen“ als S taa tsanw alt bei der KVP erhalten. E r setzte 
nicht n u r die fachlichen, sondern auch die moralischen 
Q ualitäten der Justizfunktionäre in  M ißkredit, indem 
er U m stände, die ihm  aus einem Scheidungsverfahren 
einer R ichterin  bekannt geworden waren, in b reitester 
Form  seinen M ithäftlingen offenbarte. Hinsichtlich der 
S taa tsanw altschaft des Bezirks Potsdam  erzählte er 
den M ithäftlingen, daß es dort d run ter und drüber gehe 
und keine Ü bersicht bestehe, wo sich die H äftlinge 
befänden. M an h ä tte  sich deshalb auch hilfesuchend an 
ihn gewendet. Das M inisterium  fü r  S taatssicherheit 
hä tte  einen S taa tsanw alt besonders dafü r eingesetzt, 
um die M ißstände zu beseitigen. Im  Zusam m enhang 
m it seiner Inhaftierung  erk lä rte  der A ngeklagte, das 
S trafverfah ren  gegen ihn sei nu r deshalb eingeleitet 
worden, weil er n icht dem Anwaltskollegium  habe bei
tre ten  wollen. A uf diese A rt und Weise habe m an ihm 
seine A nw altspraxis nehmen wollen.
Diese Feststellungen beruhen auf den in der H aup t
verhandlung vor dem Obersten G ericht gem achten Be
kundungen der Zeugen Schneider und Paeslack in Ver
bindung m it der A ussage des A ngeklagten. Die klaren, 
unwidersprüchlichen und nicht aus dem Zusam m en
hang  herausgerissenen A ussagen des Zeugen Schneider 
sind in keiner Weise anzuzweifeln und sind auch vom 
A ngeklagten n icht e rn sth a ft bestritten  worden. Der 
Zeuge Paeslack h a t im  wesentlichen die gleichen Aus
sagen gem acht wie in der H auptverhandlung vor dem 
Bezirksgericht. W enn auch der V erteidigung und dem 
Bezirksgericht darin  zuzustim m en ist, daß dieser Zeuge 
in seiner S trafsache falsche und sich w idersprechende 
A ngaben gem acht h a t und vom Sachverständigen als 
sprachlich enthem m t beurte ilt worden ist, so können 
jedoch seine Bekundungen vor dem Obersten Gericht 
in dieser S trafsache n icht seine U nglaubw ürdigkeit be
gründen. W idersprüche, die den Ä ußerungen des An
geklagten  einen anderen C harak ter h ä tten  geben kön
nen als den, wie er aus dem Sachverhalt hervorgeht, 
haben sich n icht ergeben. E s ist auch nicht festgestellt 
worden, daß der Zeuge den A ngeklagten w ahrheits
w idrig belastet hätte . E r  h a t im Gegenteil neben den 
den A ngeklagten belastenden U m ständen auch solche 
geschildert, die fü r  den A ngeklagten sprechen, wie 
z. B. die vom A ngeklagten zum A usdruck gebrachte 
V erachtung gegenüber Saboteuren und Spionen. Vor 
allem  aber stehen die A ussagen des Zeugen Paeslack 
in voller Ü bereinstim m ung m it den Bekundungen des
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